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Liebe Mandanten, 
 
Sie erhalten heute die Steuerinformationen für den Monat Januar 2010. 

Das Finanzgericht Niedersachsen ist der Auffassung, dass der Solidaritätszuschlag - zumindest ab dem Veranla-
gungszeitraum 2007 – verfassungswidrig ist. Entschieden ist damit aber noch lange nichts. Denn, ob das Bundesver-
fassungsgericht in Karlsruhe die Ansicht bestätigen wird, ist offen. Um einer Flut von Einsprüchen vorzubeugen, hat 
das Bundesfinanzministerium mittlerweile reagiert. Danach sollen Steuerbescheide ab 2005 in diesem Punkt nur 
noch vorläufig ergehen. 

Vereine müssen zwingend beachten, dass pauschale Aufwandsentschädigungen - Stichwort: 
Ehrenamtspauschale - die Gemeinnützigkeit ausschließen, sofern die Zahlungen ohne satzungsgemäße 
Grundlage entrichtet wurden. Sollten Vergütungen bis zum 14.10.2009 gezahlt worden sein, ist dies nach einem 
Schreiben des Bundesfinanzministeriums unschädlich, wenn die Mitgliederversammlung bis zum 31.12.2010 eine 
Satzungsänderung beschließt. 

Bitte beachten Sie unsere Informationen zum Verzugszinssatz ab 1.1.2010 auf Seite 5.  

Aber auch in anderen Bereichen des Steuerrechts haben sich interessante Neuerungen ergeben, die Sie dem 
Inhaltsverzeichnis entnehmen können. Weitere interessante Themen/Informationen erhalten Sie auch in unseren 
Mandantenseminaren, die im Januar/Februar 2010 an verschiedenen Orten stattfinden. 

 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 
 
Elisabeth Wünsche 
Steuerberater 
 

Änderung des Überschuldungsbegriffs gilt bis 
31.12.2013 
Als Reaktion auf die Finanzkrise wurde im Herbst 2008 - zunächst befristet bis 
31.12.2010 - der Begriff der Überschuldung geändert. Danach muss ein 
Unternehmen trotz rechnerischer Überschuldung keinen Insolvenzantrag 
stellen, wenn es mittelfristig seine laufenden Zahlungen voraussichtlich 
leisten kann. Es ist also darauf abzustellen, ob die sog. Fortführungsprog-
nose positiv ausfällt, z. B. weil ein Betrieb den Zuschlag für einen Großauftrag 
erhalten hat und damit seine Zahlungsfähigkeit über den gesamten Prognose-
zeitraum gewährleistet ist. 
Die Befristung dieser Änderung des Überschuldungsbegriffs in der Insolvenz-
ordnung wurde nunmehr um drei Jahre verlängert. Damit führt bis zum 
31.12.2013 eine rechnerische Überschuldung nicht zur Insolvenz, wenn eine 
positive Fortführungsprognose besteht. 

Ermittlung der für die Buchführungspflicht maßgeb-
lichen Umsatzgrenze 
Das Finanzamt kann Unternehmer, die nicht nach anderen Gesetzen 
verpflichtet sind, Bücher zu führen, dazu verpflichten, wenn bestimmte Umsatz- 
oder Gewinngrenzen überschritten werden. Überschreiten z. B. die Umsätze 
im Kalenderjahr den Betrag von 500.000 €, muss die Buchführungspflicht 
vom Beginn des Wirtschaftsjahrs erfüllt werden, das der Aufforderung 
durch das Finanzamt folgt. 
Ein Verein wehrte sich gegen die Buchführungspflicht, weil er neben umsatz-
steuerpflichtigen Umsätzen von rd. 2.800 € nicht umsatzsteuerbare Auslands-
umsätze von rd. 563.000 € erzielt hatte und der Ansicht war, dass die nicht 
umsatzsteuerbaren Auslandsumsätze nicht zu berücksichtigen waren. 
Der Bundesfinanzhof entschied, dass bei der Ermittlung der Umsatzgrenze 
von 500.000 € auch nicht umsatzsteuerbare Auslandsumsätze mit 
einzubeziehen sind. 
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Firmenwagen: Die Vermutung der 
Privatnutzung widerlegen  
Die Vermutung der Privatnutzung eines auf den 
Gesellschafter einer GbR zugelassenen Fahrzeugs 
kommt nur in Betracht, wenn dem Gesellschafter 
und seiner Ehefrau in dieser Zeit im Privatver-
mögen keine gleichwertigen Fahrzeuge für Pri-
vatfahrten zur Verfügung gestanden haben.  
Im Streitfall wurde die Vermutung einer auch 
privaten Nutzung eines Porsches widerlegt, weil 
sich im Privatvermögen der Eheleute zusätzlich 
zwei gleichwertige Fahrzeuge befanden. Nach 
Auffassung des Finanzgerichts Sachsen-Anhalt ist 
das Halten von zwei vergleichbaren privaten Pkw 
wirtschaftlich nämlich völlig unvernünftig, wenn 
stattdessen das betriebliche Fahrzeug privat 
genutzt würde.  
Hinweis: Da die Revision anhängig ist, bleibt 
abzuwarten, ob der Bundesfinanzhof die Vorinstanz 
bestätigen wird (FG Sachsen-Anhalt vom 6.5.2009, 
Az. 2 K 442/02, Revision unter VIII R 42/09). 

Ehrenamtspauschale: Satzungs-
änderung bis 31.12.2010 zulässig  
Die neue Ehrenamtspauschale in Höhe von 
500 EUR hat viele Vereine veranlasst, pauschale 
Aufwandsentschädigungen an Vorstandsmit-
glieder zu zahlen. Wird eine Vergütung aber ohne 
satzungsmäßige Grundlage gezahlt, verstößt dies 
gegen das Gebot der Selbstlosigkeit und schließt 
die Gemeinnützigkeit aus. Die Satzung muss die 
Zahlung von Aufwandsentschädigungen oder 
Vergütungen an Vorstandsmitglieder ausdrück-
lich vorsehen.  
Hinweis: Sollten Vergütungen bis zum 14.10.2009 
gezahlt worden sein, ist dies aber unschädlich, 
wenn die Mitgliederversammlung bis zum 
31.12.2010 eine Satzungsänderung beschließt 
(BMF vom 14.10.2009, Az. IV C 4-S 
2121/07/0010). 

Aufbewahrungspflichten: Das kann 
2010 vernichtet werden  
Nach Handels- und Steuerrecht müssen Kaufleute 
bzw. Unternehmer Geschäftsunterlagen sechs oder 
zehn Jahre lang geordnet aufbewahren. Der Frist-
lauf beginnt jeweils mit dem Schluss des Jahres, in 
dem beispielsweise die letzte Eintragung in 
Geschäftsbücher gemacht, der Abschluss festge-
stellt, das Inventar aufgestellt oder Handels- und 
Geschäftsbriefe empfangen bzw. abgesandt 
worden sind. Die Aufbewahrungsvorschriften gelten 
für Kaufleute und alle, die nach Steuer- oder 
anderen Gesetzen zur Führung von Büchern und 
Aufzeichnungen verpflichtet sind, soweit diese für 
die Besteuerung von Bedeutung sind. Folgende 
Aspekte sind zu beachten:  

· 2010 können Geschäftsunterlagen vernichtet 
werden, die 1999 oder früher erstellt wurden. 

Das gilt etwa für Anlagevermögenskarteien, 
Kassenberichte, Jahresabschlüsse, Eröffnungs-
bilanzen, Lageberichte und Inventare, 
Buchungsbelege sowie Änderungsnachweise 
und Arbeitsanweisungen der EDV-Buchführung.  

· 2003 oder früher erstellte Lohnkonten, Han-
dels- oder Geschäftsbriefe und sonstige für 
die Besteuerung bedeutsamen Belege wie Ein- 
und Ausfuhrlieferunterlagen, Stundenlohn-
zettel, Preisauszeichnungen, Mahnvorgänge 
sowie Grund- und Handelsregisterauszüge 
können ebenfalls nach dem Jahreswechsel ver-
nichtet werden. Betriebsinterne Aufzeichnungen 
wie Kalender oder Fahrberichte sind nicht 
aufbewahrungspflichtig, Lohnunterlagen für 
die Sozialversicherung hingegen bis zum Ablauf 
des auf die letzte Prüfung folgenden Jahres.  

· Über das Steuerhinterziehungsbekämpfungs-
gesetz gibt es zwar neue Nachweispflichten zu 
Geschäftsbeziehungen mit Ländern, die keine 
steuerlichen Auskünfte nach OECD-Standard 
erteilen. Derzeit steht aber kein Staat auf der 
schwarzen Liste der Steueroasen, sodass die 
Neuregelung erst einmal nicht zur Anwendung 
kommt.  

· Empfänger von Bau- und sonstigen Leistun-
gen im Zusammenhang mit einem Grund-
stück sind verpflichtet, Rechnungen, Zah-
lungsbelege, Bauverträge oder Abnahme-
protokolle zwei Jahre lang in lesbarer Form 
aufzubewahren. Der Zeitraum beginnt mit dem 
Schluss des Jahres, in dem die Rechnung aus-
gestellt wurde, und nicht bereits mit Erbringung 
der Leistung.  

· Die neue Aufbewahrungspflicht bei den priva-
ten Überschusseinkünften (Einkünfte aus nicht-
selbstständiger Arbeit, Einkünfte aus Kapital-
vermögen, Einkünfte aus Vermietung und Ver-
pachtung und sonstige Einkünfte) muss noch 
nicht beachtet werden. Zwar ist für die Summe 
der positiven Einkünfte von 500.000 EUR die 
Veranlagung 2009 maßgebend, die Pflicht zur 
Aufbewahrung besteht jedoch erstmals ab 
2010.  

Hinweis: Vor der Entsorgung ist jedoch in jedem 
Fall zu beachten, dass die Aufbewahrungsfrist 
nicht abläuft, soweit und solange die 
Unterlagen für noch nicht verjährte 
Steuerfestsetzungen von Bedeutung sind. Das 
gilt etwa dann, wenn die Unterlagen noch benötigt 
werden könnten für eine begonnene 
Außenprüfung, für eine vorläufige 
Steuerfestsetzung, für anhängige steuerstraf- 
oder bußgeldrechtliche Ermittlungen, für ein 
schwebendes oder aufgrund einer Außen-
prüfung zu erwartendes Rechtsbehelfverfahren 
oder zur Begründung von Anträgen, die an das 
Finanzamt gerichtet sind. 
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Freie Unterkunft oder freie Woh-
nung als Sachbezug ab 1.1.2010 
Die Gewährung freier Unterkunft oder freier Woh-
nung ist bei der Berechnung der Lohnsteuer und 
der Sozialversicherungsbeiträge zu berücksichti-
gen. 
Dabei ist zu unterscheiden zwischen 
freier Wohnung: 
· Stellt der Arbeitgeber dem Arbeitnehmer eine 

Wohnung unentgeltlich zur Verfügung, ist der 
ortsübliche Mietpreis zu berücksichtigen. Für 
Nebenkosten ist der Endpreis am Abgabeort 
anzusetzen. 

· Unter einer Wohnung ist eine geschlossene 
Einheit von Räumen zu verstehen, in denen ein 
selbstständiger Haushalt geführt werden kann. 

freier Unterkunft: 
· Werden Räume überlassen, die keine Wohnung 

sind, handelt es sich um eine Unterkunft. 

Ab dem 1.1.2010 gelten folgende Sachbezugs-
werte: 
Sachbezugswert  
freie Unterkunft 

Monat 
€ 

Kalender
tag 
€ 

Alte und Neue Bundesländer 204,00 6,80 

· Heizung und Beleuchtung sind in diesen Werten 
enthalten. 

· Ist der Arbeitnehmer in den Haushalt des 
Arbeitgebers aufgenommen oder ist die 
Unterkunft mit mehreren Beschäftigten belegt, 
vermindern sich die Werte. 

Freie Verpflegung als Sachbezug ab 
1.1.2010 
Erhalten Arbeitnehmer als Arbeitsentgelt Sach-
bezüge in Form von Verpflegung, richtet sich der 
Wert nach der Sachbezugsverordnung. 
Die sich aus der Sachbezugsverordnung ergeben-
den Werte werden in die Berechnung der Lohn-
steuer und der Sozialversicherungsbeiträge einbe-
zogen. 
Die freie Verpflegung umfasst die Mahlzeiten 
Frühstück, Mittagessen und Abendessen. Stellt der 
Arbeitgeber nicht alle Mahlzeiten zur Verfügung, ist 
der anteilige Sachbezugswert nur für die gewährte 
Mahlzeit anzusetzen. Für Jugendliche und Auszu-
bildende gibt es keinen Abschlag mehr. Für Famili-
enangehörige sind geringere Werte anzusetzen.  
Ab dem 1.1.2010 gelten folgende Werte: 

 Monat 
€ 

Kalendertag 
€ 

Werte für freie Verpflegung 

alle Mahlzeiten 215,00 7,17 

Werte für teilweise Gewäh-
rung freier Verpflegung 

Frühstück 47,00 1,57 

Mittag- u. Abendessen je 84,00 2,80 

 
Bei der Gewährung von unentgeltlichen oder verbil-
ligten Mahlzeiten im Betrieb sind für sämtliche 
Arbeitnehmer einheitlich anzusetzen: 
· 1,57 € für das Frühstück 
· 2,80 € für Mittag-/Abendessen. 

Steuerbegünstigte Sachbezüge: 
Wichtige Revisionen im Überblick  
Bei Waren- und Tankgutscheinen gibt es immer 
wieder Streit zu der Frage, ob Sach- oder Barlohn-
zuwendungen vorliegen. Handelt es sich nämlich 
um Sachzuwendungen, können Zuwendungen bis 
zu 44 EUR im Monat steuerfrei sein. Beim Bun-
desfinanzhof sind mehrere Revisionen zur Abgren-
zung zwischen Sach- und Barlohnzuwendungen 
anhängig. Folgende Urteile sind dabei von beson-
derer Bedeutung:  

· Die Überlassung einer Tankkarte an Arbeit-
nehmer ist nach dem Urteil des Finanzgerichts 
Baden-Württemberg als Barlohn einzustufen, 
wenn auf der Tankkarte weder die zu tankende 
Kraftstoffmenge noch die zu tankende Kraft-
stoffart, sondern nur ein fester Geldbetrag 
angegeben ist (FG Baden-Württemberg 
18.12.2008, Az. 13 K 2626/07, Revision unter 
Az. VI R 27/09).  

· Nach Ansicht des Finanzgerichts München sind 
an Arbeitnehmer ausgegebene Warengut-
scheine nur dann ein Sachbezug, wenn die 
Gutscheine auf eine nach Art und Menge 
konkret bezeichnete Sache lauten. Weisen 
die Gutscheine lediglich einen Geldbetrag aus, 
der bei Einlösung des Gutscheins auf den Kauf-
preis angerechnet wird, ist von einer Barlohn-
zuwendung auszugehen. Der Arbeitnehmer 
kann den Gutschein nämlich wie Bargeld zum 
Kauf eines von ihm erst noch zu bestimmenden 
Artikels verwenden (FG München 3.3.2009, Az. 
8 K 3213/07, Revision unter Az. VI R 21/09).  

· In einem weiteren Urteil entschied das Finanz-
gericht München, dass die Einräumung von 
Genussrechten zur Inanspruchnahme der Frei-
grenze in Höhe von 44 EUR berechtigt 
(FG München 21.8.2008, Az. 15 K 1238/06, 
Revision unter Az. VI R 36/08).  

· Kundenkarten sind nach einem Urteil des 
Finanzgerichts Niedersachsen mit Waren- oder 
Benzingutscheinen nicht zu vergleichen. Im 
Gegensatz zu einer Kundenkarte repräsentiert 
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ein Gutschein eine gegen einen Dritten beste-
hende Forderung auf eine Sache oder Dienst-
leistung. Die Hingabe der Kundenkarte bein-
haltet daher die Zuwendung von steuer-
pflichtigem Barlohn (FG Niedersachsen 
20.9.2007, Az. 11 K 64/07, Revision unter Az. 
VI R 26/08).  

Hinweis: Da die lohnsteuerrechtliche Behandlung 
noch nicht abschließend geklärt ist, sollten ver-
gleichbare Sachverhalte offen gehalten werden. Da 
Verträge des Arbeitgebers mit der Tankstelle u. a. 
Voraussetzungen zur steuerlichen Anerkennung 
erforderlich sind, nehmen Sie bitte mit uns Rück-
sprache. 

Freiwillige Unfallversicherungen: 
Drei Fallgestaltungen im Überblick  
Das Bundesfinanzministerium hat die steuerliche 
Behandlung von freiwilligen Unfallversicherungen in 
allen offenen Fällen an die aktuelle Rechtsprechung 
des Bundesfinanzhofs angepasst. Folgende 
Aspekte sind hervorzuheben:  

Versicherungen des Arbeitnehmers  
Deckt die vom Arbeitnehmer abgeschlossene 
Police ausschließlich beruflich bedingte Unfälle ab, 
liegen Werbungskosten vor. Wurden hingegen 
außerberufliche Unfälle abgesichert, handelt es 
sich um Sonderausgaben. Bei gemischten 
Verträgen erfolgt eine entsprechende Aufteilung 
nach Angaben des Versicherungsunternehmens 
oder eine hälftige Schätzung für beide Bereiche.  

Versicherungen des Arbeitgebers  
· Steht bei vom Arbeitgeber abgeschlossenen 

Unfallversicherungen die Ausübung der 
Rechte ausschließlich dem Arbeitgeber zu, 
stellen die Beiträge im Zeitpunkt der Zahlung 
noch keinen Arbeitslohn dar. Erst wenn der 
Arbeitnehmer Leistungen aus dem Vertrag 
erhält, führen die bis dahin entrichteten Bei-
träge zu Barlohn, begrenzt auf die dem 
Arbeitnehmer ausgezahlte Versicherungs-
leistung. Das gilt unabhängig davon, ob der 
Unfall im beruflichen oder privaten Bereich ein-
getreten ist und ob es sich um eine Einzel- oder 
Gruppenunfallversicherung handelt. Der auf das 
Risiko beruflicher Unfälle entfallende Anteil der 
Beiträge ist zum Zeitpunkt der Leistungsgewäh-
rung steuerfreier Reise- oder steuerpflichtiger 
Werbungskostenersatz des Arbeitgebers, dem 
bei der Veranlagung Werbungskosten in glei-
cher Höhe gegenüberstehen.  

· Kann der Arbeitnehmer den Versicherungs-
anspruch bei einer vom Arbeitgeber abge-
schlossenen Versicherung unmittelbar gegen-
über dem Versicherungsunternehmen gel-
tend machen, stellen die Beiträge bereits im 
Zeitpunkt der Zahlung durch den Arbeitgeber 
Arbeitslohn dar (BMF vom 28.10.2009, Az. IV 
C 5 - S 2332/09/10004).  

 Bewirtung von Arbeitskollegen: 
Keine Abzugsbeschränkungen  
Die Bewirtungsanlässe Ein- und Ausstand sind 
dem beruflichen Bereich zuzuordnen, da eine 
Versetzung maßgeblich durch die berufliche Tätig-
keit veranlasst ist. Auch wenn der Grund für die 
Abschiedsfeier direkt mit der Person des scheiden-
den Arbeitnehmers zusammenhängt, folgt daraus 
keine private Veranlassung. Gleiches gilt für die 
Zuschüsse zu allgemeinen Feiern der Belegschaft, 
wenn hiermit die eigene Stellung durch finanzielle 
Unterstützung eines allgemeinen Festes gefördert 
werden soll. Im zugrunde liegenden Fall ging es um 
einen Beamten, der an eine Außenstelle wechselte. 
Keine Rolle spielte hierbei, dass er kein variables 
Gehalt bezog, was als Kriterium für die berufliche 
Veranlassung spricht.  

Das Finanzgericht München folgt mit seinem aktu-
ellen Urteil der neueren Rechtsprechung des Bun-
desfinanzhofs, wonach zwischen den Bewir-
tungsaufwendungen und den steuerpflichtigen 
Einnahmen eines Arbeitnehmers ein Veranlas-
sungszusammenhang bestehen kann und der 
Werbungskostenabzug nicht schon dann ausge-
schlossen ist, wenn der Arbeitnehmer eine Feier 
aus rein persönlichen Gründen ausrichtet. Die 
Oberfinanzdirektion Hannover erläutert die Auswir-
kungen der Urteile für die Praxis, die von der 
Finanzverwaltung grundsätzlich angewendet 
werden:  

· Insbesondere bei Arbeitnehmern mit erfolgs-
abhängigen variablen Bezügen spricht vieles 
dafür, dass eine Bewirtung dem Zweck dient, 
die vom Erfolg abhängigen Bezüge zu steigern. 
Aber auch bei Angestellten mit festem Gehalt 
ist die berufliche Veranlassung grundsätzlich 
nicht ausgeschlossen.  

· Indiz für die berufliche Veranlassung der Bewir-
tung ist beispielsweise, dass der Arbeitgeber 
die Veranstaltung ohne Mitspracherecht des 
Beschäftigten organisiert und ausrichtet.  

· Organisieren hingegen Angestellte auf 
eigene Initiative und Kosten für die 
Mitarbeiter Feiern, spricht einiges dafür, dass 
die privaten Gründe in den Vordergrund treten. 
Denn hier nimmt die Pflege der persönlichen 
Beziehungen zu Mitarbeitern und Kollegen einen 
hohen Stellenwert ein. Doch auch dies schließt 
die berufliche Veranlassung nicht grundsätzlich 
aus. Letztendlich muss anhand einer 
Würdigung aller Umstände des Einzelfalls 
entschieden werden.  

Hinweis: Grundsätzlich sind Aufwendungen für die 
Bewirtung von Personen aus geschäftlichem 
Anlass nur bis zu 70 Prozent abzugsfähig. Die 
gesetzliche Abzugsbeschränkung gilt aber dann 
nicht, wenn ein Arbeitnehmer Dritte nicht aus 
geschäftlichem Anlass, sondern aus 
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allgemeinen beruflichen Gründen bewirtet. Dies 
hat den weiteren Vorteil, dass die besonderen 
Aufzeichnungspflichten für die Bewirtungskosten 
nicht zu beachten sind, da diese nur für 
geschäftliche Anlässe und nicht für die Bewirtung 
von Arbeitskollegen gelten (FG München vom 
21.7.2009, Az. 6 K 2907/08; OFD Hannover vom 
1.9.2009, Az. S 2350 - 32 - StO 217). 

Verschiedene Steuersätze: Bei der 
Pflanzenlieferung und beim Ein-
pflanzen  
Übernimmt eine Baumschule auf Wunsch der Kun-
den auch das Einpflanzen der dort gekauften Ge-
wächse, können die Vorgänge selbstständig zu be-
urteilen sein. Dies hat folgende Konsequenzen:  

· Ermäßigter Steuersatz (7 Prozent) für die Pflan-
zenlieferung und  

· Regelsteuersatz (19 Prozent) für das Einpflan-
zen.  

Entgegen der Verwaltungsmeinung begründete das 
Finanzgericht Nürnberg seine Auffassung wie folgt: 
Das Interesse des Verbrauchers ist primär auf den 
Kauf der Pflanzen gerichtet. Im Urteilsfall betrugen 
die Umsätze aus reinen Pflanzenverkäufen 
80 Prozent, wohingegen die Umsätze aus dem 
Pflanzenverkauf verbunden mit Pflanzarbeiten 
lediglich 20 Prozent ausmachten. Sofern der 
Verbraucher dieses Zusatzangebot wahrnimmt, 
verliert er deswegen nicht sein primäres Interesse 
an der Pflanzenlieferung. Aus Sicht des 
Verbrauchers besteht die Leistung nämlich nicht in 
der Lieferung eines eingepflanzten Baumes oder 
Busches, sondern in der Erbringung zweier 
selbstständiger Leistungen, die unterschiedlich zu 
besteuern sind. Diesen Überlegungen schloss sich 
der Bundesfinanzhof in der Revision an.  
Hinweis: Grabpflegeleistungen sind allerdings 
regelmäßig als einheitliche sonstige Leistungen mit 
einem Steuersatz von 19 Prozent zu beurteilen 
(BFH-Urteil vom 25.6.2009, Az. V R 25/07). 

Vermieter hat Mietkaution getrennt 
von seinem Vermögen anzulegen 
In dem vom Bundesgerichtshof entschiedenen Fall 
hatte der Vermieter die vom Mieter erhaltene 
Kaution nicht getrennt von seinem Vermögen 
angelegt. Über das Vermögen des Vermieters 
wurde das Insolvenzverfahren eröffnet. Da der 
Mieter die Kaution nicht zurück erhielt, begehrte er 
vom Gericht die Feststellung, dass er befugt sei, 
die Miete so lange mindern zu dürfen, bis ihm vom 
Zwangsverwalter die Anlage der Mietkaution auf 
einem Treuhandkonto nachgewiesen worden sei. 
Das Gericht billigte dem Mieter ein solches Zurück-
behaltungsrecht zu. Der Zwangsverwalter sei ver-
pflichtet, einen Betrag in Höhe der Kaution zu-
gunsten des Mieters anzulegen. Diese Verpflich-
tung erstrecke sich auch auf die Zinsen, die bei 

gesetzeskonformer Anlage der Kaution angefallen 
wären. Der Zwangsverwalter habe anstelle des 
Vermieters dessen Verpflichtungen zu erfüllen, da 
dieser dazu aufgrund der Beschlagnahme und der 
damit verbundenen Entziehung der Verwaltung und 
Nutzung des Grundstücks nicht mehr in der Lage 
sei. 

Rechtsschutzversicherte haben 
freie Anwaltswahl 
Der EuGH hatte sich mit der Gültigkeit einer in den 
Allgemeinen Bedingungen für die Rechtsschutz-
versicherung enthaltenen Klausel zu befassen. Die 
Klausel berechtigte den Versicherer, seine Leistung 
auf die Führung eines Musterprozesses oder gege-
benenfalls auf Sammelklagen oder auf sonstige 
gemeinschaftliche Formen der Verteidigung durch 
von ihm ausgewählte Rechtsvertreter zu beschrän-
ken, wenn die Interessen mehrerer Versicherungs-
nehmer aufgrund der gleichen oder einer gleich-
artigen Ursache gegen dieselben Gegner gerichtet 
sind. 
Nach der Entscheidung des Gerichts ist die ein-
schlägige Vorschrift der Richtlinie dahin gehend 
auszulegen, dass der Rechtsschutzversicherer sich 
in dem Fall, dass eine größere Anzahl von Versi-
cherungsnehmern durch dasselbe Ereignis geschä-
digt ist, nicht das Recht vorbehalten kann, selbst 
den Rechtsvertreter aller betroffenen Versiche-
rungsnehmer auszuwählen. 

Verzugszinsen / Basiszinssatz 
bleibt bei 0,12 % 
Für die Berechnung der Verzugszinsen ist seit dem 
1.1.2002 der Basiszinssatz nach § 247 BGB 
anzuwenden. Die Höhe wird jeweils zum 1.1. und 
1.7. eines Jahres neu bestimmt. Er ist an die Stelle 
des Basiszinssatzes nach dem Diskontsatz-
Überleitungsgesetz (DÜG) getreten.  
Der Basiszinssatz für die Zeit vom 1.1.2010 bis 
zum 30.06.2010 beträgt 0,12 Prozent. Damit 
ergeben sich folgende Verzugszinsen:  

· für Verbraucher (§ 288 Abs. 1 BGB): 
5,12 Prozent  

· für den unternehmerischen 
Geschäftsverkehr (§ 288 Abs. 2 BGB): 
8,12 Prozent  

Die für die Berechnung der Verzugszinsen 
anzuwendenden Basiszinssätze betrugen in der 
Vergangenheit:  

· vom 01.07.2009 bis 31.12.2009: 0,12 %  
· vom 01.01.2009 bis 30.06.2009: 1,62 %  
· vom 01.07.2008 bis 31.12.2008: 3,19 %  
· vom 01.01.2008 bis 30.06.2008: 3,32 %  
· vom 01.07.2007 bis 31.12.2007: 3,19 %  
· vom 01.01.2007 bis 30.06.2007: 2,70 %  
· vom 01.07.2006 bis 31.12.2006: 1,95 %  
· vom 01.01.2006 bis 30.06.2006: 1,37 %  
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· vom 01.07.2005 bis 31.12.2005: 1,17 %  
· vom 01.01.2005 bis 30.06.2005: 1,21 %  
· vom 01.07.2004 bis 31.12.2004: 1,13 %  
· vom 01.01.2004 bis 30.06.2004: 1,14 %  
· vom 01.07.2003 bis 31.12.2003: 1,22 %  
· vom 01.01.2003 bis 30.06.2003: 1,97 %  
· vom 01.07.2002 bis 31.12.2002: 2,47 %  

· vom 01.01.2002 bis 30.06.2002: 2,57 %  
· vom 01.09.2001 bis 31.12.2001: 3,62 %  
· vom 01.09.2000 bis 31.08.2001: 4,26 %  
· vom 01.05.2000 bis 31.08.2000: 3,42 %  

 
 

Neue Beitragsbemessungsgrenzen ab 1. Januar 2010: Ab 1. Januar 2010 
gelten folgende Werte in der Sozialversicherung: 
 2010 

jährlich 
€ 

2009 
jährlich 

€ 

2010 
monatlich 

€ 

2009 
monatlich 

€ 

2010 
täglich 

€ 

2009 
täglich 

€ 

West 
Krankenversicherung 45.000,00 44.100,00 3.750,00 3.675,00 125,00 122,50 
Pflegeversicherung 45.000,00 44.100,00 3.750,00 3.675,00 125,00 122,50 
Rentenversicherung 66.000,00 64.800,00 5.500,00 5.400,00 183,34 180,00 
Arbeitslosenversicherung 66.000,00 64.800,00 5.500,00 5.400,00 183,34 180,00 

Ost 
Krankenversicherung 45.000,00 44.100,00 3.750,00 3.675,00 125,00 122,50 
Pflegeversicherung 45.000,00 44.100,00 3.750,00 3.675,00 125,00 122,50 
Rentenversicherung 55.800,00 54.600,00 4.650,00 4.550,00 155,00 151,67 
Arbeitslosenversicherung 55.800,00 54.600,00 4.650,00 4.550,00 155,00 151,67 

 
Die für die Beurteilung der Krankenversicherungspflicht geltenden Jahresarbeitsentgeltgrenzen betragen für die 
bei einer Krankenkasse versicherten Arbeitnehmer 49.950 €.  
 

Termine Februar 2010 
Bitte beachten Sie die folgenden Termine, zu denen die Steuern fällig werden: 

Steuerart Fälligkeit Ende der Schonfrist bei Zahlung durch 
  Überweisung Scheck 
Lohnsteuer, Kirchensteuer, 
Solidaritätszuschlag 

10.2.2010 15.2.2010 5.2.2010 

Kapitalertragsteuer, 
Solidaritätszuschlag 

Ab dem 1.1.2005 ist die Kapitalertragsteuer sowie der darauf entfallende 
Solidaritätszuschlag zeitgleich mit einer erfolgten Gewinnausschüttung an den 
Anteilseigner an das zuständige Finanzamt abzuführen. 

Umsatzsteuer 10.2.2010 15.2.2010 5.2.2010 

Umsatzsteuer-
Sondervorauszahlung 

10.2.2010 15.2.2010 5.2.2010 

Gewerbesteuer 15.2.2010 18.2.2010 12.2.2010 

Grundsteuer 15.2.2010 18.2.2010 12.2.2010 

Sozialversicherung 24.2.2010 entfällt entfällt 

 


